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2129-2-1-U 

Gesetz 
zur Vermeidung, Verwertung und 

sonstigen Entsorgung von Abfällen 
und zur Erfassung und Überwachung 

von Altlasten in Bayern 
(Bayerisches Abfallwirtschafts- und 

Altlastengesetz - Bay AbfAI G) 

Vom 27. Februar 1991 

Das Volk des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekanntgemacht 
'iVird: 

Art. 
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Erster Teil 

Ziele der Abfallwirtschaft, 
Pflichten der öffentlichen Hand 

Art. 1 

Ziele der Abfallwirtschaft 

(1) 1 Ziele der Abfallwirtschaft sind, 

1. den Anfall von Abfällen so gering wie möglich zu 
halten (Abfallvermeidung), 

2. Schadstoffe in Abfällen soweit wie möglich zu 
vermeiden oder zu verringern (Schadstoffmini
mierung) , 

3. angefallene Abfälle, insbesondere Glas, Papier, 
Metall, Kunststoff, Bauschutt und kompostier
bare Stoffe, weitestgehend in den Stoffkreislauf 
zurückzuführen (stoffliche Abfallverwertung), 

4 . stofflich nicht verwertbare Abfälle so zu behan
deln, daß sie umweltverträglich verwertet oder 
abgelagert werden können (Abfallbehandlung); 
die thermische Behandlung ist nur für solche Ab
fälle zulässig, für die die Maßnahmen nach Num
mern 1 bis 3 ausgeschöpft werden, 

5. nicht verwertbare oder nicht weiter zu behan
delnde Abfälle umweltverträglich abzulagern 
(Abfallablagerung). 

2Die Ziele sind so zu verwirklichen, daß das Wohl 
der Allgemeinheit (§ 2 Abs. 1 Satz 2 des Abfallgeset
zes - AbfG) nicht beeinträchtigt wird, insbeson
dere nicht durch eine Gefährdung der menschli
chen Gesundheit und der Umwelt. 

(2) Jeder einzelne soll durch sein Verhalten dazu 
b eitragen, daß die Ziele der Abfallwirtschaft er
reicht werden. 

(3) Zur Erreichung der Ziele der Abfallwirt
s~haft wirkt der Freistaat Bayern im Rahmen sei
n er Zuständigkeit insbesondere hin auf 

1. das abfallarme und die Verwertung begünsti
gende Herstellen, Be- und Verarbeiten und In
verkehrbringen von Erzeugnissen, 

2. die Erhöhung der Gebrauchsdauer und Haltbar
keit von Erzeugnissen, 

3. die Steigerung der Wiederverwendung von Er
zeugnissen, 

4. die Entwicklung und Anwendung von Verfahren 
zur Verwertung von Abfällen, 

5. die Verminderung des Schadstoffgehalts von Ab
fällen. 

Art. 2 

Pflichten der öffentlichen Hand 

(1) IStaat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und 
die sonstigen juristischen Personen des öffentli
chen Rechts haben vorbildhaft dazu beizutragen, 
daß die Ziele des Art. 1 Abs. 1 erreicht werden. 
2Dazu sind finanzielle Mehrbelastungen und Min
derungen der Gebrauchstauglichkeit in angemes
senem Umfang hinzunehmen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten juristischen Perso
nen sind insbesondere verpflichtet, 

1. bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen und bei 
ihrem sonstigen Handeln, vor allem im Beschaf
fungs- und Auftragswesen und bei Bauvorha
ben, möglichst Erzeugnisse zu berücksichtigen, 
die sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreund
lichkeit und Wiederverwendbarkeit oder Ver
wertbarkeit auszeichnen, im Vergleich zu ande
ren Erzeugnissen zu weniger oder zu entsor
gungsfreundlicheren Abfällen führen und aus 
Reststoffen oder Abfällen hergestellt worden 
sind, 

2. Dritte zu einer Handhabung entsprechend Num
mer 1 zu verpflichten, wenn sie diesen ihre Ein
richtungen oder Grundstücke zur Verfügung 
stellen oder Zuwendungen bewilligen. 

(3) Die in Absatz 1 genannten juristischen Perso
nen wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf 
hin, daß Gesellschaften des privaten 'Rechts, an 
denen sie beteiligt sind, die Verpflichtungen des 
Absatzes 2 beachten. 

Zweiter Teil 

Träger der Abfallentsorgung 

Art. 3 

Entsorgungspflichtige Körperschaften 

(1) 1 Die Landkreise und die kreisfreien Gemein
den haben als zuständige Körperschaften im Sinn 
des § 3 Abs. 2 AbfG (entsorgungspflichtige Körper
schaften) die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle 
zu entsorgen. 2Sie erfüllen damit eine Pflichtauf
gabe im eigenen Wirkungskreis. 

(2) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
können Abfälle, die sie wegen ihrer Art oder Menge 
nicht zusammen mit den in Haushaltungen anfal
lenden Abfällen entsorgen können (§ 3 Abs. 3 
AbfG), mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
durch Satzung oder Anordnung für den Einzelfall 
von der Entsorgung ganz oder teilweise ausschlie
ßen. 2Dies gilt auch für Verpackungs abfälle oder 
sonstige hausmüllähnliche Abfälle, die in großen 
Mengen in Industrie und Gewerbebetrieben anfal
len, wenn sie die entsorgungspflichtige Körper-

. schaft nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand stofflich verwerten kann und dem Besit
zer oder einem von ihm zu beauftragenden Dritten 
Verwertungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

(3) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
haben Abfälle aus Haushaltungen, die wegen ihres 
Schadstoffgehalts zur Wahrung des Wohls der All
gemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen, 
getrennt von den sonstigen Abfällen einzusam
meln, zu befördern, zu behandeln, zu lagern oder 
abzulagern. 2Dies gilt auch für haushaltsübliche 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe
und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in 
Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden können. 

(4) IDie entsorgungspflichtigen Körperschaften 
wirken in ihrem Zuständigkeitsbereich darauf hin, 
daß möglichst wenig Abfall entsteht. 2Insbesondere 
beraten sie die Abfallbesitzer über die Möglichkei
ten zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen. 
3Sie bestellen Fachkräfte zur Beratung der Abfall
besitzer. 
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(5) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
haben Abfallentsorgungsanlagen nach dem Stand 
der Technik zu errichten, zu betreiben und entspre
chend zu überwachen. 

(6) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
können sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
nach Absatz 1 Dritter bedienen, wenn diese zuver
lässig und sachkundig sind. 2Die entsorgungs
pflichtigen Körperschaften haben sicherzustellen, 
daß von ihnen genutzte Entsorgungseinrichtungen 
und -anlagen Dritter nach dem Stand der Technik 
errichtet, betrieben und entsprechend überwacht 
werden. 

Art. 4 

Mindesta ussta ttung mit 
Entsorgungseinrichtungen und -anlagen 

(1) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
haben Systeme zur stofflichen Verwertung einzu
führen, die mindestens Recycling- oder Wertstoff
höfe sowie, soweit nicht gesonderte Holsysteme 
eingeführt sind oder werden, Bringsysteme wenig
stens für Glas, Papier und Metall umfassen. 

(2) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
haben, auch im Wege der kommunalen Zusammen
arbeit, Anlagen zu errichten und zu betreiben, in 
denen nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften 
des Bundes die nach Ausschöpfung der Möglichkei
ten nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 verbleiben
den Abfälle so behandelt werden, daß sie verwertet 
oder weitgehend mineralisiert und stabilisiert wer
den können. 

(3) Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
haben, auch wenn sie im Wege der kommunalen Zu
sammenarbeit zusammenwirken, mindestens eine 
Ausfall- und Reststoffdeponie mit einer verfüg
baren Nutzungsdauervon mindestens sechs Jahren 
zu errichten und zu betreiben. 

Art. 5 

Mitwirkung kreisangehöriger Gemeinden 

(1) IDie Landkreise können durch Rechtsver
ordnung einzelne Aufgaben der Abfallentsorgung 
den kreisangehörigen Gemeinden oder deren Zu
sammenschlüssen mit deren Zustimmung übertra
gen, wenn eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung 
gewährleistet ist und die Festlegungen des Abfall
entsorgungsplans nicht entgegenstehen. 2Das Ein
sammeln, Befördern und Kompostieren pflanz
licher Abfälle allein oder zusammen mit organi
schen Bestandteilen von Abfällen aus Haushaltun
gen kann der Landkreis im Benehmen mit den 
kreis angehörigen Gemeinden oder ihren Zusam
menschlüssen übertragen; auf Antrag kreisangehö
riger Gemeinden oder ihrer Zusammenschlüsse 
soll der Landkreis diese Aufgaben übertragen. 31n 
den Fällen der Sätze 1 und 2 nehmen die kreisange
hörigen Gemeinden die Rechte und Pflichten der 
entsorgungspflichtigen Körperschaften wahr. 

(2) 1 Die kreis angehörigen Gemeinden unterstüt
zen den Landkreis bei der Durchführung von Ver
wertungsmaßnahmen auf ihrem Gebiet. 2Sie stel
len insbesondere Grundstücke, Einrichtungen und 
Personal zur Erfassung von stofflich verwertbaren 
Abfällen bereit. 3Vor der Festlegung solcher Maß-

nahmen hat der Landkreis den kreis angehörigen 
Gemeinden Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge
ben. 4 Die Kosten für die Leistungen der kreisange
hörigen Gemeinden nach den Sätzen 1 und 2 trägt 
der Landkreis. 

Art. 6 

Verbot der Wegnahme 
getrennt bereitgestellter Abfälle 

Abfälle, die der überlassungspflichtige Besitzer 
(§ 3 Abs. 1 AbfG) in Erfüllung einer satzungsrecht
lichen Verpflichtung (Art. 7 Abs. 1 Satz 3 oder 4) 
oder einer entsprechenden Empfehlung getrennt 
von den sonstigen Abfällen zum Einsammeln durch 
die entsorgungspflichtige Körperschaft oder deren 
Beauftragten bereitgestellt hat, dürfen Dritte nicht 
an sich nehmen. 

Art. 7 

Satzungen zur Regelung 
der kommunalen Abfallentsorgung 

(1) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
regeln durch Satzung den Anschlußzwang (Art. 18 
der Landkreisordnung, Art. 24 der Gemeindeord
nung) und die Überlassungspflicht (§ 3 Abs. 1 
AbfG). 2Sie können insbesondere bestimmen, in 
welcher Art, in welcher Weise, an welchem Ort und 
zu welcher Zeit ihnen die Abfälle zu überlassen 
sind:. 3Die Besitzer von Abfällen sind zur getrenn
ten Uberlassung zu verpflichten, soweit die Pflicht 
der entsorgungspflichtigen Körperschaften zur 
stofflichen Verwertung reicht (Art. 4 Abs. 1), die ge
trennte Erfassung der Abfälle der Nutzung von Ver
wertungs möglichkeiten oder der ordnungsgemä 
ßen Entsorgung sonst förderlich ist oder in einer 
Rechtsverordnung nach § 14 AbfG vorgeschrieben 
ist. 41n den Fällen des Satzes 3 kann auch verlangt 
werden, Abfälle an zentralen Sammelstellen zu 
überlassen, soweit das Einsammeln am Anfallort 
nur mit erheblichem Aufwand möglich und das Ver
bringen zur Sammelstelle den Besitzern zumutbar 
ist. 5Satzungen kreisangehöriger Gemeinden sol
len spätestens vier Wochen vor ihrem 1nkrafttreten 
der zuständigen Behörde vorgelegt werden. 

(2) 1 Die Landkreise und die kreisfreien Gemein
den erheben für die Entsorgung d"er Abfälle Gebüh
ren. 21n den Fällen des Art. 5 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
werden die Gebühren von den kreis angehörigen 
Gemeinden oder ihren Zusammenschlüssen erho
ben, soweit Abfälle ihnen überlassen oder von ih
nen ohne Überlassung eingesammelt werden. 3S0-
weit für bestimmte Abfälle nur einzelne Maßnah
men der Entsorgung (§ 1 Abs. 2 AbfG) übertragen 
werden, bemißt die für das Einsammeln zuständige 
Körperschaft die Gebühren so, daß hierin auch die 
Entgelte eingeschlossen sind, die der anderen Kör
perschaft für die Durchführung der ihr obliegen
den Maßnahmen zustehen. 

(3) . Zur Deckung des Investitionsaufwands für 
ihre öffentlichen Entsorgungseinrichtungen kön
nen die entsörgungspflichtigen Körperschaften 
auch Beiträge erheben. 

(4) 1 Soweit die Entsorgung der Abfälle einzelner 
Besitzer nach Art oder Menge besondere Anlagen, 
Einrichtungen oder sonstige Aufwendungen erfor-



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 4/1991 67 

dert, können wegen der daraus entstehenden Mehr
kosten von den Besitzern besondere Gebühren und 
Beiträge erhoben werden. 2 Für diese Gebühren und 
Beiträge kann eine angemessene Sicherheitslei
stung verlangt werden. 

(5) IFür die Gebühren- und Beitragserhebung 
gelten Art. 2 Abs.l, 2, 3 Satz 2 und Abs. 5, Art. 5, 8 
und 12 bis 17 des Kommunalabgabengesetzes mit 
der Maßgabe entsprechend, daß 

1. Mustersatzungen vom Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen im Be
nehmen mit dem Staatsministerium des Innern 
erlassen werden , 

2. die Satzungsgenehmigung von der nach Art. 29 
zuständigen Behörde erteilt wird, 

3. nicht genehmigungspflichtige Satzungen kreis
angehöriger Gemeinden der nach Art. 29 zustän
digen Behörde vorgelegt werden, 

4. Beiträge auch von Gewerbetreibenden erhoben 
werden können, 

5. zu den ansatzfähigen Kosten auch die durch 
Rückstellungen nicht gedeckten Aufwendungen 
für notwendige Vorkehrungen an den nach dem 
10. Juni 1972 stillgelegten Abfallentsorgungsan
lagen sowie die Aufwendungen für Maßnahmen 
nach Art. 3 Abs. 4, Art. 5 Abs. 2 und Art. 24 gehö
ren, 

6. im Rahmen des Äquivalenz- und des Kostendek
kungsprinzips entsprechend den Abfallmengen 
progressiv gestaffelte Gebühren erhoben wer
den können, um Anreize zur Vermeidung von Ab
fällen zu schaffen. 

2Die Genehmig).1ng ist zu versagen, wenn die Sat
zung Bundes- oder Landesrecht oder fachlichen 
Erfordernissen der Abfallwirtschaft widerspricht. 

Art. 8 

Zusammenschlüsse 

(1) IDie entsorgungspflichtigen Körperschaften 
und die Besitzer von Abfällen im Sinn von § 3 Abs. 4 
AbfG (Entsorgungspflichtige) können nach Maß
gabe des Gesetzes über die kommunale Zusammen
arbeit zusammenwirken, insbesondere sich zu 
Zweckverbänden zusammenschließen. 2Entsor
gungspflichtige Körperschaften können auch zu 
Zweckverbänden zusammengeschlossen werden, 
sofern dies aus zwingenden Gründen des öffentli
chen Wohls geboten ist, insbesondere wenn dadurch 

1. die Erfüllung der Entsorgungspflicht durch die 
Verpflichteten erst möglich wird, 

2. von Abfallentsorgungsanlagen ausgehende Be
einträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit 
vermieden werden können, 

3. die Entsorgung insgesamt wesentlich wirt
schaftlicher gestaltet werden kann. 

(2) lEntsorgungspflichtige Körperschaften kön
nen sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen auch 
an Gesellschaften des privaten Rechts beteiligen. 
2Art. 91 der Gemeindeordnung, Art. 79 der Land
kreisordnung und Art. 41 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit bleiben unberührt. 

Art . 9 

Besondere Einrichtungen 

(1) Der Freistaat Bayern kann unter Heranzie
hung der Entsorgungspflichtigen besondere Ein
richtungen zur Entsorgung von Abfällen, die wegen 
ihrer Art oder Menge nicht mit den in Haushaltun
gen anfallenden Abfällen entsorgt werden können 
(§ 3 Abs. 3 AbfG) , schaffen, übernehmen oder sich 
an derartigen Einrichtungen selbst beteiligen. 

(2) Entsprechendes gilt für Einrichtungen, die 
die stoffliche Verwertung, insbesondere die Ver
marktung der gewonnenen Produkte betreiben 
oder unterstützen. 

Art. 10 

Entsorgung von Sonderabfällen 

(1) IDie Besitzer von besonders überwachungs
bedürftigen Abfällen im Sinn der Abfallbestim
mungs-Verordnung vom 3. April 1990 (BGBI I S . 614) 
in der jeweils geltenden Fassung, die gemäß Art. 3 
Abs. 2 Satz 1 von der Entsorgung ausgeschlossen 
sind (Sonderabfälle) , haben sich zur Erfüllung ih
rer Entsorgungspflicht der Gesellschaft zur Besei
tigung von Sondermüll in Bayern m . b. H . oder des 
Zweckverbands . Sondermüllentsorgung Mittel
franken zu bedienen. 2Der Umfang der Überlas
sungspflicht nach Satz 1 sowie die Art und Weise 
ihrer Erfüllung bestimmen sich nach dem Abfall
entsorgungsplan. 

(2) Die Gesellschaft zur Beseitigung von Sonder
müll in Bayern m. b . H. und der Zweckverband Son
dermüllentsorgung Mittelfranken haben regionale 
Sammelstellen zur dezentralen Erfassung von Son
dermüll zu errichten. 

Dri tter Teil 

Abfallentsorgungsplan, Abfallbilanz 
und Entsorgungsvorsorgenachweis 

Art. 11 

Abfallentsorgungsplan 

(1) 1 Die Staatsregierung stellt nach Anhörung 
der Entsorgungspflichtigen oder ihrer Spitzenver
bände und der berührten Träger öffentlicher Be
lange sowie der nach § 29 Bundesnaturschutzge
setz anerkannten Verbände mit Zustimmung des 
Landtags einen Abfallentsorgungsplan (§ 6 AbfG) 

.als Rechtsverordnung auf. 21m Abfallentsorgungs-
plan sind über die Festlegungen nach § 6 Abs. 1 
AbfG hinaus Festlegungen über Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung, zur Abfallverwertung ein
schließlich Verwertungszielen und -quoten und zur 
getrennten Entsorgung schadstoffhaitiger Abfälle 
zu treffen. 3Der Abfallentsorgungsplan soll eine 
Verteilung der Entsorgungsanlagen entsprechend 
den anfallenden Abfallmengen vorgeben, die eine 
angemessene arbeitsteilige Mitwirkung aller ent
sorgungspflichtigen Körperschaften sicherstellt. 
4Die Möglichkeiten der kommunalen Zusammen
arbeit sollen insbesondere im Interesse der Um
weltverträglichkeit berücksichtigt werden. 5Der 
Abfallentsorgungsplan kann in sachlichen und 
räumlichen Teilabschnitten a~fgestellt werden. 
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(2) 1 Das Staatsministerium für Landesentwick
lung und Umweltfragen kann auf Antrag eines Ent
sorgungspflichtigen Ausnahmen von den Festle
gungen des Abfallentsorgungsplans zulassen, 
wenn die Ziele des Abfallgesetzes, dieses Gesetzes 
und des Abfallentsorgungsplans nicht beeinträch
tigt werden und sonstige Belange des Gemeinwohls 
nicht entgegenstehen. 2Werden die B'elange ande
rer Entsorgungspflichtiger berührt, sind diese vor 
der Entscheidung zu hören. 

Art. 12 

Abfallbilanz 

(1) 1 Die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
erstellen bis zum 31. März jeweils für das abgelau
fene Jahr eine Bilanz über Art, Herkunft und 
Menge der angefallenen Abfälle sowie deren Ver
wertung und sonstige Entsorgung. 2 Soweit Abfälle 
nicht verwertet wurden, ist dies zu begründen. 

(2) Die Abfallbilanz ist der zuständigen Behörde 
vorzulegen. 

Art. 13 

Entsorgungsvorsorgenachweis 

(1) lDie entsorgungspflichtigen Körperschaften 
stellen in einem Entsorgungsvorsorgenachweis die 
beabsichtigten Maßnahmen zur Verwertung und 
sonstigen Entsorgung der in ihrem Zuständigkeits
bereich anfallenden Abfälle jeweils für einen Zeit
raum von vier Jahren im voraus dar. 2Die Betroffe
nen und berührte Verbände sind vor der erstmaligen 
Erstellung und bei Fortschreibungen mit wesent
lichenÄnderungen zu hören. 

(2) Der Entsorgungsvorsorgenachweis ist jähr
lich fortzuschreiben und der zuständigen Behörde 
vorzulegen. 

Vierter Teil 

Abfallentsorgungsanlagen 

Abschnitt I 

Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren 

Art. 14 

Veränderungssperre 

(1) 1 Vom Beginn der Auslegung der Pläne im 
Planfeststellungsverfahren (Art. 73 Abs.3 Satz 1 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes -
BayVwVfG) oder, wenn die Auslegung unterbleibt, 
von der Bestimmung der Einwendungsfrist gegen
über den Betroffenen (Art. 73 Abs. 4 Satz 2 
BayVwVfG) an dürfen bis zum Abschluß des Ver
fahrens auf den vom Plan betroffenen Flächen we
sentlich wertsteigernde oder die Errichtung der ge
planten Abfallentsorgungsanlage erheblich er
schwerende Veränderungen nicht vorgenommen 
werden. 2Veränderungen, die auf rechtlich zuläs
sige Weise vorher begonnen wurden, Unterhal
tungsarbeiten und die Fortführung einet bisher 
rechtmäßig ausgeübten Nutzung werden hiervon 
nicht berührt. 

(2) 1 Dauert die Veränderungs sperre länger als 
vier Jahre, so können die Eigentümer und die sonst 
zur Nutzung Berechtigten für danach entstehende 
Vermögensnachteile vom Träger der Abfallentsor
gungsanlage nach den Vorschriften des Bayeri
schen Gesetzes über die entschädigungspflichtige 
Enteignung Entschädigung in Geld verlangen. 
2Der Eigentümer einer vom Plan betroffenen Flä
che kann vom Träger der Abfallentsorgungsanlage 
ferner verlangen, daß dieser die Fläche zu Eigen
tum übernimmt, wenn es dem Eigentümer wegen 
der Veränderungssperre wirtschaftlich nicht mehr 
zuzumuten ist, die Fläche in der bisherigen oder ei
ner anderen zulässigen Art zu nutzen. 3Kommt eine 
Einigung über die Übernahme nicht zustande, 
kann der Eigentümer das Enteignungsverfahren 
beantragen; im übrigen gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Gesetzes über die entschädigungs
pflichtige Enteignung sinngemäß. 

(3) lZur Sicherung der Planung neuer oder der 
geplanten Erweiterung bestehender Abfallentsor
gungsanlagen kann die zuständige Behörde auf der 
Grundlage des Abfallentsorgungsplans Planungs
gebiete festlegen. 2Für diese gilt Absatz 1 entspre
chend. 3 Die Festlegung ist auf höchstens zwei Jahre 
zu befristen. 4Sie tritt mit Beginn der Auslegung 
der Pläne im Planfeststellungsverfahren außer 
Kraft. 5Ihre Dauer ist auf die Vierjahresfrist nach 
Absatz 2 anzurechnen. 

(4) 1 Die Festlegung eines Planungsgebiets ist in 
den Gemeinden, deren Gebiet betroffen wird, auf 
ortsübliche Weise bekanntzumachen. 2Mit ' der 
Bekanntmachung tritt die Festlegung in Kraft. 
3Planungsgebiete sind in Karten einzutragen, die 
in den Gemeinden während der, Geltungsdauer der 
Festlegung zur Einsicht au~zulegen sind. 

(5) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall 
Ausnahmen von der Veränderungssperre nach den 
Absätzen 1 und 3 zulassen, wenn keine überwiegen
den öffentlichen Belange entgegenstehen und die 
Einhaltung der Veränderungssperre zu einer offen
bar nicht beabsichtigten Härte führen würde. 

Art. 15 

Enteignung 

Zur Ausführung eines Plans, der für eine dem 
Wohl der Allgemeinheit qienende ortsfeste Abfall
entsorgungsanlage festgestellt wurde, kann nach 
den Vorschriften des Bayerischen Gesetzes über die 
entschädigungspflichtige Enteignung enteignet 
werden. 

Art. 16 

Genehmigungsverfahren 

(1) Anträge auf Erteilung der Genehmigung für 
Abfallentsorgungsanlagen nach § 7 Abs. 2 AbfG 
sind mit den zur Beurteilung notwendigen Unterla
gen bei der zuständigen Behörde einzureichen. 

(2) Die Unterlagen müssen die Zeichnungen und 
Erläuterungen enthalten, die das Vorhaben, seinen · 
Anlaß und die von dem Vorhaben betroffenen 
Grundstücke und Anlagen erkennen lassen. 

(3) Anträge mit unvollständigen oder mangel
haften Unterlagen können abgelehnt werden, wenn 
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der Antragsteller innerhalb einer ihm gesetzten 
Frist die Mängel nicht behoben hat. 

(4) Die Behörden, deren Aufgabe~bereich durch 
das Vorhaben berührt wird, und dIe Betroffenen 
sind zu hören. 

(5) 1 Die Entscheidung ~rgeht schriftlich. 2Sie ist 
dem Antragsteller und den Beteiligten, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, zuzustel
len. 

Art. 17 

Verfahrensunter lagen 

Die Unterlagen zu Anträgen auf Planfeststellung 
oder Genehm'igung von Anlagen zur thermischen 
Behandlung oder Ablagerung von Abfällen (Art. 73 
Abs.1 Satz 2 BayVwVfG, Art. 16 Abs.2) müssen 
auch die Maßnahmen zur Vermeidung und stoffli
chen Verwertung der Abfälle im Einzugsbereich 
der Anlage darstellen und erkennen lassen, warum 
nach dem Stand der Technik ~ndere Behandlungs
formen nicht in Betracht kommen. 

Art. 18 

Abnahme, Verantwortlichkeit der Beteilgten 

(1) IDie Errichtung und Änderung von Abfall
entsorgungsanlagen, die einer PI~nfeststellung 
oder Genehmigung bedürfen, unterlIegen der Ab
nahme durch die zuständige Behörde. 2Vor der Ab
nahme darf die Abfallentsorgungsanlage nur mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde in Betrieb 
genommen werden. 

(2) Die Vorschriften über die Verantwo~tlichkeit 
der am Bau Beteiligten in den Art. 58 bIS 61 der 
Bayerischen Bauqrdnung gelten entsprechend. 

Art. 19 

Nachträgliche Entscheidungen 

(1) lEin Planfeststellungsbeschluß oder eine 
Genehmigung kann unter den Voraussetzungen ?es 
Art. 49 BayVwVfG nachträglich mit Nebenbeshm
mungen versehen werden. 2Unter den gleichen Vor
aussetzungen kann bei Abfallentsorgungsanlagen, 
die vor dem 11. Juni 1972 betrieben wurden oder 
mit deren Errichtung zu diesem Zeitpunkt begon
nen worden war, die Stillegung oder die Einschrän
kung ihres Betriebes angeordnet werden. 

(2) 1 Ist zu erwarten, daß der Planfeststellungs
beschluß oder die Genehmigung widerrufen oder 
nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen 
wird kann der Betrieb der Abfallentsorgungs
anlage zeitweise, höchstens jedoch .für. die Dauer 
eines Jahres, untersagt werden. 2Dles 1St nur zu
lässig, wenn die Beeinträchtigungen nicht wä.hrend 
des Betriebs der Abfallentsorgungsanlage m an
gemessener Zeit beseitigt werden können. 

(3) Stellen Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
eine Enteignung dar, so ist nach den Vorschriften des 
Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflich
tige Enteignung Entschädigung in Geld zu leisten. 

Abschnitt II 

Beseitigung .und Stillegung 
von Abfallentsorgungsanlagen 

Art . 20 

BaueinsteIlung, 
Beseitigungsanordnung, Betriebsuntersagung 

1 Wird eine Abfallentsorgungsanlage ohne den er
forderlichen Planfeststellungsbeschluß, ohne die 
erforderliche Genehmigung oder entgegen den 
darin enthaltenen Festsetzungen errichtet, betrie
ben oder geändert, so kann die zuständige Behörde 
die Einstellung der Bauarbeiten oder die teilweise 
oder vollständige Beseitigung der Anlage anordnen 
oder den Betrieb untersagen. 2Eine Beseitigungs~ 
anordnung darf nur erlassen werden, wenn nicht 
auf andere Weise ein rechtmäßiger Zustand herge
stellt werden kann. 3 Anordnungen nach Satz 1 gel
ten auch gegenüber den Rechtsnachfolgern. 4 Die 
zuständige Behörde kann verlangen, daß ein An
trag auf Durchführung eines Planfest~tellungs
oder Genehmigungsverfahrens gestellt WIrd. 

Art. 21 

Pflichten des Inhabers 
untersagter Abfallentsorgungsanlagen 

(1) Wird der Betrieb einer Abfallentsorgungsan
lage nach § 9 Satz 2 AbfG oder nach Art . 19 Abs. 1 
Satz 2 oder Art. 20 Satz 1 untersagt, so ist deren In
haber verpflichtet, die erforderlichen Vorkehrun
gen zu treffen, um eine Beeinträchtigung des Wo~ls 
der Allgemeinheit zu verhüten oder zu unterbm
den insbesondere um die mit der Abfallentsor
gungsanlage verbundenen Eingriffe in Natur und 
Landschaft auszugleichen. 

(2) Um die Erfüllung dieser Verpflichtun.g si
cherzustellen, trifft die zuständige Behörde dIe er
forderlichen Anordnungen. 

Art. 22 

Stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen 

(1) IDie ehemaligen Betreiber von Abfallentsor
gungsanlagen, die vor dem 1. Juni 1973 stillgelegt 
worden sind, haben das Gelände, das für die Abfall
entsorgung verwendet worden ist, auf ihre Kosten 
zu rekultivieren oder sonstige Vorkehrungen zu 
treffen, die erforderlich sind, um Beeinträchtigun
gen des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. 2Die 
Kreisverwaltungsbehörde trifft die erforderlichen 
Anordnungen. 3Sind Anordnungen gegen den ehe
maligen Betreiber der Anlage nicht möglich oder 
nicht erfolgversprechend, so sollen sie gegen den 
Grundeigentümer gerichtet werden. 4Sind Anord
nungen nach den Sätzen 2 oder 3 nic.tlt mö~lich oder 
nicht erfolgversprechend, so hat dIe KreIsverwal
tungsbehörde die Maßnahme nach Satz 1 auf Kosten 
derjenigen durchzuführen, die sonst zur Durchfüh
rung verpflichtet wären. 5Satz 4 gilt nach Maßgabe 
des Art.32 des Bayerischen Verwaltungszustel
lungs- und Vollstreckungsgesetzes auch, wenn An
ordnungen nach Satz 2 oder 3 erfolglos bleiben. 

(2) Die Grundeigentümer oder sonstigen Be
rechtigten haben die Durchführung der nach Ab
satz 1 erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 
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Fünfter Teil 

Finanzielle Förderung 
abfallwirtschaftlicher Maßnahmen 

Art. 23 

Gewährung von Finanzierungshilfen 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Ab
fallgesetz und nach diesem Gesetz können Finan
zierungshilfen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 
gewährt werden. 

(2) 1 Vorhaben, die den Zielen des Art. 1 Abs. 1 
. Nrn. 1 bis 3 entsprechen, dürfen nur noch für einen 
Zei tra um bis zu fünf Jahren nach Inkrafttreten die
ses Gesetzes, danach nur als Mustervorhaben ge
fördert werden. 2In Ausnahmefällen können auch 
Maßnahmen gefördert werden, die der Erforschung 
oder Erprobung neuer Technologien für die Be
handlung oder Ablagerung von Abfällen dienen. 

(3) Die Finanzierungshilfen werden im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und 
nach Maßgabe der Dringlichkeit des Vorhabens ge
währt. 

(4) Das Staatsministerium für Landesentwick
lung und Umweltfragen erläßt im Einvernehmen 
mit den Staatsministerien der Finanzen und des In
nern die zur Durchführung der Finanzierung erfor
derlichen Verwal tungsvorschriften. 

Art . 24 

Finanzielle Förderung durch die Kommunen 

Die entsorgungspflichtigen Körperschaften sol
len iin Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus
haltsmittel private Maßnahmen zur Abfallvermei
dung, Schadstoffminimierung und Abfallverwer
tung unterstützep. 

Art. 25 

Übergangsregelung 

1 Anlagen zur Behandlung oder Ablagerung von 
Abfällen, für die vor dem 1. Juli 1990 eine Förde
rung bewilligt, konkret in Aussicht gestellt oder ei
ner Ausnahme vom haushaltsrechtlichen Verbot 
des vorzeitigen Vorhabensbeginns zugestimmt 
worden war, können nach Maßgabe des Art. 23 
Abs. 3 und 4 gefördert werden. 2Dies gilt nicht, 
wenn die Errichtung oder Inbetriebnahme der in 
Satz 1 genannten Anlagen unterbleibt oder sich 
aus Gründen, die der Betreiber zu vertreten hat, 
verzögert. 

Sechster Teil 

Altlasten 

Art. 26 

Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich 

(1) Altablagerungen sind verlassene und stillge
legte Ablagerungsplätze, auf denen Abfälle behan
delt, gelagert oder abgelagert wurden (insbeson
dere Abfalldeponien) und frühere Abfallablage
rungen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen. 

(2) Altstandorte sind Grundstücke stillgelegter 
Anlagen oder sonstige Flächen, in oder auf denen 
mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 
wurde, insbesondere im Rahmen industrieller oder 
sonstiger gewerblicher Tätigkeit. . 

(3) Altlastverdächtige Flächen sind Altablage
rungen und Altstandorte, wenn eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung zu vermuten ist, 
deren tatsächliches Vorliegen erst nach weiteren 
Untersuchungen bejaht oder verneint werden kann. 

(4) Altlasten sind Belastungen der Umwelt, vor 
allem des Bodens und des Wassers, durch Stoffe 
(Abfälle und sonstige umweltgefährdende Stoffe) 
im Bereich von Altablagerungen und Altstandor
ten, wenn auf Grund einer Gefährdungsabschät
zung feststeht , daß eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung vorliegt und zur Wahrung 
des Wohls der Allgemeinheit Sanierungsmaßnah
men erforderlich sind. 

(5) Der sechste Teil dieses Gesetzes gilt nicht für 
Munitions- und Kampfmittelablagerungen und für 
Flächen, die durch radioaktive Stoffe oder durch 
flächenhafte landwirtschaftliche Bodennutzung 
verunreinigt sind. 

Art . 27 

Erfassung von Altablagerungen 
und Altstandorten, Altlastenkataster 

(1) 1 Die Behörden, Gerichte und sonstigen Stel
len des Staates, die Gemeinden, die Landkreise, die 
Bezirke und die sonstigen j1,lristischen Personen 
des öffentlichen Rechts teilen den Behörden, deren 
Zuständigkeiten berührt sein können, und dem 
Landesamt für Umweltschutz die ihnen vorliegen
den Erkenntnisse über Altablagerungen und Alt
standorte mit. 2Das Landesamt für Umweltschutz 
unterrichtet die nach Satz 1 zuständigen Behör
den, soweit dies für die Untersuchungs-, Überwa
chungs- oder Sanierungsmaßnahmen geboten ist. 
3Untersuchungs- , Sanierungs- und Überwa
chungsmaßnahmen an altlastenverdächtigen Flä
chen und Altlasten sowie den Abschluß und das Er
gebnis solcher Maßnahmen teilen die nach Satz 1 
zuständigen Behörden dem Landesamt für Um
weltschutz mit. 

(2) 1 Das Landesamt für Umweltschutz erfaßt 
auf Grund der Mitteilungen nach Absatz 1, auf 
Grund eigener Ermittlungen und sonstiger Er
kenntnisse altlastenverdächtige Flächen und Altla
sten im Altlastenkataster. 2In diesem Kataster wer
den auch Untersuchungs- , Sanierungs- und Über
wachungsmaßnahmen sowie deren Ergebnis doku
mentiert. 3Das Landesamt für Umweltschutz berät 
und unterstützt Maßnahmen zur Ermittlung, Un
tersuchung, Sanierung und Überwachung von alt
lastenverdächtigen Flächen und Altlasten. 

(3) Die Pflichten zur Ermittlung von altlasten
verdächtigen Flächen und Altlasten und zur Ab
wehr von Gefahren sowie weitere Berichtspflichten 
auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleiben un
berührt. 

Art . 28 

Überwachung und Befugnisse 

(1) Soweit nicht in diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften abweichend geregelt, ist für die 
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Überwachung VOn aitlastenverdächtigen Flächen 
und Altlasten die Kreisverwaltungsbehörde zu
ständig. 

(2) lZur Überwachung VOn Altstandorten und 
Altablagerungen haben die Eigentümer und Nut
zungsberechtigten solcher Flächen den Behörden, 
deren Zuständigkeiten berührt sein können, und 
den VOn ihnen beauftragten PerSOnen das Betreten 
von Grundstücken, Geschäfts- und Betriebsräu
men, die Einsicht in Unterlagen und die Vornahme 
VOn technischen Ermittlungen und Prüfungen zu 
gestatten sowie die erforderlichen Auskünfte zu er
teilen. 2Satz 1 gilt entsprechend für frühere Eigen-:
tümer und Nutzungsberechtigte VOn Altstandorten 
und Altablagerungen. 3Das Grundrecht auf Unver
letzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgeset
zes) wird insoweit eingeschränkt. 4Befugnisse nach 
anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

Siebter Teil 
Sachliche Zuständigkeit, 

Anordnungen für den Einzelfall, Aufsicht 

Art. 29 

Sachliche Zuständigkeit 

(1) l Zuständige Behörde im Sinn des Abfallge
setzes, dieses Gesetzes und der auf Grund der ge
nannten Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen 
sowie Anhörungsbehörde im Sinn des Art. 73 
BayVwVfG ist die Regierung, soweit nichts anderes 
bestimmtjst. 2Das Staatsministerium für Landes
entwicklung und Umweltfragen kann einzelne Zu
ständigkeiten der Regierungen durch Rechtsver
ordnung einer bestimmten Regierung übertragen, 
wenn dies wegen besonderer Probleme im Vollzug 
oder im Hinblick auf die erforderliche Behörden
ausstattung zweckmäßig ist. 

(2) 1 Das Landesamt für Umweltschutz über
wacht die Errichtung und den Betrieb VOn Abfall
entsorgungsanlagen; ihm obliegt auch die Überwa
chung der nach dem 10. Juni 1972 stillgelegten An
lagen (§ 11 Abs. l Satz 2 AbfG). 2Abfallentsor
gungsanlagen in einem der Aufsicht der Berg
behörde unterstehenden Betrieb, in einem Bohr
loch oder in einem unterirdischen Hohlraum, der 
nicht unter Bergaufsicht steht, werden vom Berg
amt überwacht; solange die bergbehördliche Auf
sicht über den Betrieb besteht, überwacht das 
Bergamt die Abfallentsorgungsanlage auch nach 
deren Stillegung. 3Die Überwachung VOn Grund
stücken, auf denen vor dem 11. Juni 1972 Abfälle 
angefallen oder behandelt, gelagert oder abgela
gert worden sind (§ 11 Abs. 1 Satz 2 AbfG), obliegt 
der Kreisverwaltungsbehörde; für Grundstücke, 
die auch nach dem 10. Juni 1972 zum Behandeln, 
Lagern oder Ablagern VOn Abfällen genutzt wor
den sind, verbleibt es bei der Zuständigkeit nach 
Satz 1 oder 2. 41m übrigen wird die Abfallentsor
gung VOn der Regierung überwacht. 5Die in den 
Sätzen 1 bis 4 gepannten Behörden sind im Rahmen 
ihrer Aufgaben Uberwachungsbehörde im Sinn des 
§ 11 Abs. 4 AbfG. 6Überwachungsbehörde im Sinn 
des § 11 Abs. 4 Satz 1 bis 4 AbfG sind auch die ent
~~rgungspflichtigen Körperschaften, soweit die 
Uberwachung zur Erfüllung der Entsorgungsauf
gabe erforderlich ist. 

(3) Das Staatsministerium für Landesentwick
lung und Umweltfragen wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Zuständigkeiten der Regierung, 
nach den Absätzen 1 und 2 auf die Kreisverwal
tungsbehörden oder Bergämter und Zuständig
keiten des Landesamts für Umweltschutz nach Ab
satz 2 auf die Regierungen, Kreisverwaltungsbe
hörden oder Bergämter zu übertragen. 

Art. 30 

Anordnungen für den Einzelfall 

1 Die Regierung kann zur Verhütung oder Unter
bindung von Verstößen gegen das Abfallgesetz, die
ses Gesetz oder die auf Grund der genannten Ge
setze erlassenen Rechtsvorschriften Anordnungen 
für den Einzelfall treffen, soweit eine solche Er
mächtigung nicht in anderen abfallrechtlicpen Vor
schriften enthalten ist; im Rahmen der Uberwa
chungsaufgabenach Art. 29 Abs. 2 Satz 3 werden 
die Anordnungen VOn der Kreisverwaltungsbe
hörde erlassen. 2Art.29 Abs. 3 gilt entsprechend. 
31m Rahmen seiner Überwachungsaufgabe nach 
Art. 29 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 erläßt das Bergamt 
die Anordnungen nach Satz 1. 

Art. 31 

Beseitigung verbotener Ablagerungen 

(1) Wer in unzulässiger Weise Abfälle behandelt, 
lagert oder ablagert, ist zur Beseitigung des rechts
widrigen Zustands verpflichtet. 

(2) 1 Die Kreisverwaltungsbehörde kann die er
forderlichen Anordnungen erlasssen. 2Sind solche 
Anordnungen nicht oder nur unter unverhältnis
mäßigem Aufwand möglich oder nicht erfolgver
sprechend, so hat die Kreisverwaltungsbehörde 
den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflich
tigen zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. 

Art . 32 

Aufsicht und Überwachung 

(1) lOberste Aufsichtsbehörde über den Vollzug 
des Abfallgesetzes und dieses Gesetzes ist das 
Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen. 2Die Vorschriften über die Kommu
nalaufsicht und das Bergwesen bleiben unberührt. 

(2) IDas Staatsministerium für Landesentwick
lung und Umweltfragen hat im Rahmen der Anla
genüberwachung die von Abfallentsorgungsanla
gen ausgehenden Umwe~teinwirkungen zu erfas
sen, zu bewerten und die Offentlichkeit über die Er
~ebnisse zu unterrichten. 2Dazu sind insbesondere 

1. in regelmäßigen Abständen der Gehalt an staub
förmigen Schwermetallen und gasförmigen or
ganischen Schadstoffen in den Emissionen zu er
mitteln und 

2. jährlich Boden und Vegetation im Einwirkungs
bereich der Anlagen auf den Gehalt an den in 
Nummer 1 genannten Schadstoffen zu untersu
chen. 

3Das Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen kann sich zur Durchführung 
der Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 anderer Be
hörden und sonstiger Dritter bedienen. 
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Achter Teil 

Ordnungswidrigkeiten 

Art. 33 

Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu einhunderttausend Deut
sche Mark kann belegt werden, soweit die Tat nicht 
nach anderen Vorschriften mit Geldbuße inminde
stens gleicher Höhe bedroht ist, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. getrennt bereitgestellte Abfälle entgegen dem 
Verbot des Art. 6 an sich nimmt, 

2. entgegen den Verboten des Art. 14 Abs.1 oder 3 
Veränderungen vornimmt, 

3. ohne Zustimmung nach Art. 18 Abs.1 eine Ab
fallentsorgungsanlage vor der Abnahme in Be
trieb nimmt, 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 19 
Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2, Art. 20 Satz 1, Art. 21 
Abs. 2, Art. 22 Abs. 1 Satz 2 oder 3 oder Art. 31 
Abs. 2 zuwiderhandelt. 

Neunter Teil 

Anpassung von Landesrecht, 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Art. 34 

Anpassung von Landesrecht 

In Art. 4 Abs.1 Satz 4 des Bayerischen Immis
sionsschutzgesetzes (BayRS 2129-1-1-U), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. Juni 1990 (GVBI 
S. 213), werden die Worte "des Bayerischen Abfall
wirtschaftsgesetzes" durch die Worte "des Bayeri
schen Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes" 
ersetzt. 

Art. 35 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

lDieses Gesetz tritt am 1. März 1991 in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Vermeidung, Ver
wertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen in 
Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz -
BayAbfG) vom 28. Juni 1990 (GVBl S. 213, BayRS 
2129-2-1-U), ausgenommen Art . 27, außer Kraft. 

München, den 27. Februar 1991 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h . c. Max Strei bl 
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2023-4- 1 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über Benutzungsgebühren 
für die Inanspruchnahme 

der staatlichen Rechnungsprüfungsstellen 
der Landratsämter 

Vom 4. Februar 1991 

Auf Grund des Art. 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Kostengesetzes erläßt das Bayerische Staatsmini
sterium des Innern im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen fol
gende Verordnung: 

§ 1 

§ 2 Abs. 2 der Verordnung über Benutzungsge
bühren für die Inanspruchnahme der staatlichen 
Rechnungsprüfungsstellen der Landratsämter 
(BayRS 2023-4-1), geändert durch Verordnung 

'vom 7. Oktober 1987 (GVBl S . 395), wird wie folgt 
geändert: 

1. In Satz 1 wird die Zahl ,,260" durch die Zahl 
,,274", 

2. in Satz 2 die Zahl ,,32,50" durch die Zahl ,,34,50" 

ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. März 1991 in Kraft. 

München, den 4. Februar 1991 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund Stoiber, Staatsminister 
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Verordnung 
zu Art. 12 des Bayerischen Krankenhausgesetzes 

Vom 13. Februar 1991 

Auf Grund des Art. 22 Abs. 4 Nr. 5 des Bayerischen 
Krankenha usgesetzes (Bay KrG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. September 1990 (GVBI 
S.386, BayRS 2126-8-A) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen im Einvernehmen 
mit den Bayerischen Staatsministerien für Arbeit, 
Familie und Sozialordnung sowie des Innern fol
gende Verordnung: 

§ 1 

Die Kostengrenze nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BayKrG wird wie folgt festgesetzt: 

Für Krankenhäuser 
1. mit bis zu 150 Betten 
2. mit mehr als 150 

und bis zu 350 Betten 
3. mit mehr als 350 

und bis zu 650 Betten 
4. mit mehr als 650 Betten 

§ 2 

80000 DM 

160000 DM 

240000 DM 
320000 DM. 

1 Die Jahrespauschalen nach Art. 12 Abs. 1 BayKrG 
betragen jährlich für jedes in den Krankenhaus
plan aufgenommene Bett bei Krankenhäusern 
1. mit bis zu 150 Betten 2915 DM 
2. mit mehr als 150 

und bis zu 350 Betten 3235 DM 
3. mit mehr als 350 

und bis zu 650 Betten 3715 DM 
4. mit mehr als 650 Betten 4730 DM. 
2Für Krankenhäuser, deren Bettenzahl die nachste
hend angegebene Grundbettenzahl übersteigt, 
wird der in Satz 1 genannte Pauschalbetrag durch 
einen Zuschlag erhöht. 3Dieser beträgt bei Kran
kenhäusern 

1. mit 87 bis zu 150 Betten 
(Grundbettenzahl 86) 

2. mit 255 bis zu 350 Betten 
(GrundbettenzahI254) 

3. mit 506 bis zu 650 Betten 
(GrundbettenzahI505) 

5DM 

5DM 

7DM 

für jedes die Grundbettenzahl übersteigende Bett. 

4 Der sich hieraus ergebende Gesamtzuschlag wird 
für alle Betten des Krankenhauses nach Satz 1 ge
währt. 5Krankenhausträger, die eine nach § 2 Nr. 1a 
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 23 . Dezember 1985 
(BGBI I 1986 S. 33), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Dezember 1988 (BGBI I S. 2477) geförderte 
Ausbildungsstätte betreiben, erhalten einen Zu
schlag zur Jahrespauschale von 150 DM für jeden 
staatlich anerkannten Ausbildungsplatz. 

§ 3 

(1) IDiese Verordnung tritt mitWirkung vom 1. Ja
nuar 1990 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verord- . 
nung zur Änderung des Art. 12 Abs. 3 des Bayerischen 
Krankenhausgesetzes vom 21. Juni 1988 (GVBI 
S. 200, BayRS 2126-8-A) außer Kraft. 3 § 1 gilt nicht 
für Maßnahmen nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 BayKrG, 
für die das fachliche Prüfungsverfahren vor Ver
kündung dieser Verordnung abgeschlossen war. 

München, den 13. Februar 1991 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. Georgvon Waldenfels, Staatsminister 
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